
Planfeststellungsverfahren nach Bundeswasserstraßenrecht

Ablaufbeispiel

Beteiligung der Behörden (Frist für 
Stellungnahmen: max. 3 Monate)

Bekanntmachung über  Auslegung des 
Plans

Eingang der Stellungnahmen, Einwendungen bzw. 
Äußerungen bei der Planfeststellungsbehörde; 
anschließend Weiterleitung an den Träger des 
Vorhabens zur schriftlichen Stellungnahme

Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses

Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung 
des Erörterungstermins

Verfahren mit Umweltver-
träglichkeitsprüfung: Frist für 
Einwendungen, 
Stellungnahmen anerkannter 
Vereinigungen und 
Äußerungen der betroffenen 
Öffentlichkeit: 1 Monat nach 
Auslegungsende

Antrag und Vorlage des Plans bei der 
Planfeststellungsbehörde

Auslegung des Plans bei den Gemeinden; 
Auslegungsdauer 1 Monat

Einholung des Einvernehmens zum Entwurf des 
Planfeststellungsbeschlusses

Erlass des Planfeststellungsbeschlusses

Unanfechtbarkeit oder Beginn des Klageverfahrens

Beginn der Klagefrist und der Vollzugskontrolle

Bekanntmachung und Auslegung des 
Beschlusses und der festgestellten 
Planunterlagen für 2 Wochen in den 
Gemeinden

Versand des Beschlusses und zum Teil 
der festgestellten Planunterlagen an 
Beteiligte und den Träger des Vorhabens

Verfahren ohne 
Umweltverträglichkeits-
prüfung: Frist für 
Einwendungen sowie 
Stellungnahmen 
anerkannter 
Vereinigungen: 2 Wochen 
nach Auslegungsende


